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Staatsarchiv des Kantons Zug

Digitales Langzeitarchiv im Verbund. Ein Grundlagenprojekt zur Zusammenarbeit

zwischen den Zuger Einwohnergemeinden und dem Staatsarchiv Zug

Die zweifelsohne grösste Herausforderung unserer

Berufsgattung bestand in den letzten Jahren in der Bewältigung der

hybriden hin zur vollständigen digitalen Schriftgutverwaltung

und Archivierung, um bei der digitalen archivischen

Wertschöpfungskette in der Lage zu sein, die Daten zu

kontrollieren, auf sie zuzugreifen und bei Bedarf zur Verfügung

zu stellen.1 Das Staatsarchiv des Kantons Zug erfüllte diese

Aufgabe, indem es eine langfristig stabile Infrastruktur für

digitale Daten spezifizierte, aufhaute und in den Regelbetrieb
überführte. So wurde auch über die Veränderungen durch die

Digitalisierung hinweg sichergestellt, dass staatliches Handeln

transparent, nachvollziehbar und bei Bedarf kontrollierbar

war.

In den 2010er Jahren setzten auch die zugerischen

Einwohnergemeinden die Anschaffung eines digitalen Archivs

1 Vgl. Beat Gnädinger, Aktuelle Herausforderungen für öffentliche
Archive. Eine zuversichtliche Zwischenbilanz. In: Archivalische
Zeitschrift, Festschrift für Margit Ksoll-Marcon, 99,2022,253 ff.

2 Zur Archivierung in Verbundslösungen und Aufwände digitaler
Archivierung vgl. Julia Krämer-Riedel und Tobias Schröter-Karin, Archivierung

im Verbund. Kosten der digitalen Langzeitarchivierung am

Beispiel von DiPS.kommunal. In: Informationswissenschaft. Theorie,
Methode und Praxis, 5,2018,43 ff.

auf ihre Agenda. Die Archivarinnen und Archivare des Zuger
Archivverbunds kamen überein, dass die Lösung dieser

Herkulesaufgabe im Verbund zu suchen sei. Das Ergebnis sollte

sein, eine auf der Infrastruktur des Staatsarchivs und nach

einheitlichen Standards sowie auf einem attraktiven Kostenmodell

basierende digitale Langzeitarchivierung für die

Gemeinden anzubieten.2 Im Mai 2019 präsentierte das Staatsarchiv

den Einwohnergemeinden die Idee. Die Gemeindevertretenden

nahmen sie positiv auf, und 2020 bis 2022 wurde

das erste auf drei Jahre befristete Grundlagenprojekt
durchgeführt.

Design und Ablauf des Projekts

Schon seit mehr als einem Jahrzehnt findet der Lebenszyklus

von Unterlagen in den Zuger Gemeindeverwaltungen bis

zum eigentlichen Archivierungsvorgang überwiegend digital
statt. Es wurde immer dringender, digitale archivwürdige
Unterlagen nun auch in ein digitales Endarchiv zu überführen.

Da dafür aber noch keine technische Infrastruktur und keine

etablierten Arbeitsabläufe vorlagen, wurden archivwürdige

Unterlagen entweder bis auf Weiteres in Fachanwendungen

Der Zuger Archivverbund
Seit 2005 besteht auf Grundlage des Archivgesetzes eine Zusammenarbeit

zwischen dem Staatsarchiv des Kantons Zug und der Vereinigung

Katholischer Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) betreffend

Archivierung analogen Schriftguts.1 Die Kooperation bezweckt
die professionelle Betreuung der Archive der VKKZ durch das

Fachpersonal des Staatsarchivs.2 2010 haben die Einwohnergemeinden
Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Neuheim und Risch mit dem

Staatsarchiv ebenfalls einen entsprechenden Zusammenarbeitsvertrag

abgeschlossen, sodass seither von einem eigentlichen Zuger Gemein-

1 Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Staatsarchiv des Kantons Zug und der Vereinigung

der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) betreffend die
Archivbetreuung der katholischen Kirchgemeinden, Zug, 14./19.12.2005. Der Zusammenarbeitsvertrag

stützt sich auf § 19 Abs. 1 lit. d des Archivgesetzes vom 29.1.2004 (BGS 152.4). -
Vgl. Peter Hoppe, Zugerische Archivlandschaft im Wandel. Eine Betrachtung aus Anlass
der Jubiläumsversammlung des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare in

Zug. In: Tugium 13, 1997, 71 f. - Peter Hoppe, Die professionelle Betreuung gemeindlicher

Archive. Das Zuger Zusammenarbeitsmodell erregt Aufmerksamkeit. In: Tugium 27,

2011, 7 f.
2 Das entsprechende Fachpersonal war seinerzeit noch bei der VKKZ angestellt. Mit

Vertragserneuerung vom 23.12.2019/6.1.2020 untersteht das Fachpersonal auch in personeller
Hinsicht dem Staatsarchiv als Anstellungsbehörde.

3 Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Staatsarchiv des Kantons Zug und den

Einwohnergemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Neuheim und Risch betreffend die

gemeindliche Archivbetreuung, Zug, 10.11.2010.

dearchivverbund gesprochen werden kann.3 2018 sind die Einwohnergemeinden

Oberägeri sowie im Jahr 2020 Steinhausen und Unteräge-
ri beigetreten, 2024 werden die Einwohnergemeinde Walchwil sowie

die Reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug folgen.
Als Mitglieder beauftragen die Gemeinden das Staatsarchiv, ihnen

geeignetes Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. Dessen Arbeitspensum
setzt sich aus den von den beteiligten Einwohnergemeinden angemeldeten

und finanzierten Teilzeitpensen zusammen, wobei die fachliche,
methodische und personelle Führung dem Staatsarchiv obliegt. Die
Aufwände des Fachpersonals, das den Einwohnergemeinden vermittelt

wird, gehen vollumfänglich zulasten der Gemeinden, es handelt sich

somit für den Kanton um erfolgsneutrale Stellen. Gegenwärtig zählt
das Team «Betreuung kommunaler Archive» (BEKOA) des

Staatsarchivs sieben Teilzeitmitarbeitende (verteilt auf 3,20 Etatstellen).
2024 wird der Zuger Gemeindearchivverbünd die reformierte wie auch

die katholischen Kirchgemeinden sowie alle Einwohnergemeinden
(mit Ausnahme der Stadt Zug mit ihrem eigenen Stadtarchiv) umfassen.

Der Verbund steht selbstredend auch den zugerischen
Bürgergemeinden und den Korporationen offen, die von den gleichen
Dienstleistungen des Staatsarchivs im Bereich der analogen und künftig auch

digitalen Archivierung profitieren können.
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Abb. 1 Uberblick
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oder in File-Ablagen belassen oder für die Archivierung
ausgedruckt. Diese Zwischenlösungen sollten nun durch eine

sichere digitale Langzeitarchivierung (im Folgenden DLZA)
ersetzt werden.

2019 erarbeiteten die Zuger Gemeindearchivare einen

Zeitplan mit zwei je auf drei Jahre befristeten Projekten: ein

Grundlagenprojekt 2020 bis 2022 und ein Anschaffungs- und

Einführungsprojekt 2023 bis 2025. Im Januar 2020

unterzeichneten die Einwohnergemeinden Baar, Cham, Hünenberg,

Menzingen, Neuheim, Oberägeri, Risch, Steinhausen

und Unterägeri einen Zusammenarbeitsvertrag mit dem

Staatsarchiv für die Grundlagenstudie «DLZA Einwohnergemeinden

20/22».3 Die Studie sollte allen Beteiligten die

Basisinformationen liefern, um im Sommer 2022 eine

fundierte Entscheidung über ihre weitere Archivierungsstrategie
treffen zu können.

Die Zusammenarbeit zwischen den Zuger Gemeinden

und dem Kanton war operativ bereits vielfältig erprobt und

gefestigt, gerade durch die gemeindliche Archivbetreuung.
Die Digitalisierung hatte beim Kanton seit Jahren in den

Strategiezielen gestanden mit der Einladung an die Gemeinden,

diese zu übernehmen (2017) und aktiv mitzugestalten (2019).4

Mit dem Grundlagenprojekt 2020/22 langten der Kanton und

die beteiligten Gemeinden im Bereich der DLZA bei der

praktischen Umsetzung an.

Die Einführung der DLZA für die Zuger Gemeinden sollte

dereinst möglichst flächendeckend vonstattengehen. Von

Interesse waren daher nicht partikuläre Lösungen, die für
gewisse Unterlagen funktionierten und für andere nicht. Die

DLZA sollte als integrale Dienstleistung bereitstehen,

unabhängig davon, um welche Gemeinde oder um welche Art von

Unterlagen es sich handelte.

Das Vorhaben orientierte sich an der Hermes-Projektmethode

sowie den darin aufgeführten Rollen und Kompetenzen.

Die Rolle des Auftraggebers übernahm Staatsarchivar

Dr. Ernst Guggisberg MAS ALIS, die Projektleitung lie. phil.
Franziska Sidler MAS ALIS, als Fachspezialisten galten u.a.
die Gemeindearchivare und Archivinformatiker Marcel

Wehrle auf Seiten des Staatsarchivs. Das Projekt wurde durch

einen Projektausschuss begleitet, bestehend aus Vertretern

der Einwohnergemeinden sowie der Staatskanzlei. Die
Gemeinden waren durch den Projektausschuss, die Gemeindearchivare

und die beteiligten Fachspezialisten in den Verwaltungen

in das Projekt massgeblich eingebunden (Abb. 1).

Untersuchungsleitende Fragestellung
Um eine Vorstellung über Aufwand und Kosten zu erhalten,

mussten die am Projekt beteiligten Personen zunächst
konkrete Daten und Erfahrungen sammeln, wie die DLZA unter
den damaligen Umständen funktionierte. Die zentrale Frage

war, mit welchen Datenmengen und -arten, Aufwänden und

Betriebskosten zu rechnen sei, wenn sich eine Zuger
Einwohnergemeinde in der DLZA für eine Zusammenarbeit mit dem

Staatsarchiv entscheiden würde.

Das Projekt war kein IT-Anschaffungs- oder Umsetzungsprojekt.

Allfallige Unzulänglichkeiten der bestehenden IT-
Infrastruktur wurden festgestellt, nicht aber weiter analysiert.
Genauso wenig handelte es sich um ein Records-Manage-

ment-Projekt. Das Records Management sollte in der

Verantwortung der Gemeinden bleiben und für eine künftige
Zusammenarbeit in der DLZA vorausgesetzt werden.

Um verlässliche Daten zur praktischen Umsetzbarkeit der

DLZA zu erhalten, deckte die Studie möglichst viele kommunale

Geschäftsprozesse ab. Die Verantwortlichen in den

Gemeinden wurden gezielt nach den wichtigen Aufgaben
gefragt, teilweise hatten sie auch selbst Präferenzen, mit
welchen Unterlagen sie die digitale Archivierung testen wollten.

Aus den vereinbarten Geschäftsfeldern definierte die Pro-

3 Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Staatsarchiv des Kantons Zug
und den Einwohnergemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen,
Neuheim, Oberägeri, Risch, Steinhausen und Unterägeri betreffend das

Projekt «Digitale Langzeitarchivierung DLZA für Einwohnergemeinden

2020/22», Zug, 10.1.2020.
4 Amt für Informatik und Organisation (AIO), Informatikstrategie des

Kantons Zug 2018-2022, 22.8.2017, 4f. - Amt für Information und

Organisation (AIO), Digital Zug. Digitalstrategie Kanton Zug, genehmigt

am 31.3.2020. In: zg.ch/behoerden/finanzdirektion/amt-fuer-
informatik-und-organisation/digital-zug/downloads/digitalstrategie-
kanton-zug-2020-2026.pdf/download, abgerufen am 20.7.2022.
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Personal: Führung der Personaldossiers** Planung/Bau: Erarbeitung von Bebauungsplänen

Gemeindekanzlei: Führen der Gesetzessammlung Baupolizei: Beurteilung von Baugesuchen

Gemeindekanzlei: Führen der Gesetzessammlung Planung/Bau: Durchführung von Bauprojekten

Gemeindekanzlei: Administration der GR-Sitzungen* Sicherheit: Durchführung von Umwelt- und Sicherheits¬

projekten

Gemeindekanzlei: Administration Gemeindeversammlung* Kommunikation: Publikation von Mitteilungen im Amtsblatt

Geschäftsleitung: Administration der Sitzungen Kommunikation: Redaktion der Gemeindenachrichten

Notariat: Beurkundungen Kommunikation: Publikation von Medienmitteilungen

Schulverwaltung: Erstellen der Notenblätter Kommunikation: Verwaltung der Fotosammlung

Schulverwaltung: Führung der Schülerdossiers Kommunikation: Unterhalt der Gemeinde-Website

Sozialdienst: Führung der Klientendossiers Kommunikation: Redaktion von internen Mitteilungen

Stimmbüro: Administration von Abstimmungen und Wahlen Gemeindearchiv: Bearbeitung von Rechercheanfragen

* Diese Aufgaben wurden in zwei Gemeinden überprüft. ** Diese Aufgaben wurden in drei Gemeinden überprüft. Abb. 2 Auswahl der Piloten.

Buchhaltung: Rechnungslegung*

Grundstückgewinnsteueramt: Führung der Falldossiers

Kultur: Durchführung Kulturprojekte der Gemeinde

Kultur: Beurteilung von Unterstützungsgesuchen

Bestattungsamt: Administration der Bestattungen

Einwohnerdienste: Führung des Einwohnerregisters*

Einwohnerdienste: Führung der Einwohnerstatistiken

Erbschaftsamt: Administration der Erbschaftsfälle

jektleitung schliesslich 44 Pilotversuche (die sog. «Piloten»).
Dabei wurden die Aktenfuhrungs- und Archivierungsprozesse

entlang vielfaltiger Aufgaben untersucht (Abb. 2).

Datenerhebung
Ein zentrales Lieferobjekt des Projektes war die

Rechtsgrundlagenanalyse. Sie wurde von der Projektleitung mittels

Inhaltsanalyse erstellt. Die technischen und strukturellen

Bedingungen des Kantons und im Speziellen des Staatsarchivs

wurden im Gespräch mit dem Leiter der IT des Staatsarchivs

erarbeitet. Die Aktenführung und die Archivierung orientieren

sich am Lebenszyklusmodell.5 Bisher kam es nach der

aktiven Phase meist zu einem Medienbruch von digital zu

analog. Um die neuen Schritte des nun komplett digitalen

Lifecycles aufzuzeigen, wurde als Erstes der gesamte Prozess

als Diagramm dargestellt. Die Pilotversuche umfassten später

jene Schritte, die sich vom bisherigen Archivierungsprozess
unterschieden.6

Zu Beginn jedes Pilotversuchs erhoben die Gemeindearchivare

die Daten zur jeweiligen Aktenführung mittels
eines Interviews mit den federführenden Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen. Als Grundlage diente ein Fragebogen mit

Fragen zu den Bereichen Aufgaben, Software, Aktenform

(digital/analog), Dossierprinzip, Lifecycle- und

Berechtigungsmanagement, zur Umsetzung des Datenschutzes sowie

zu den Wünschen betreffend die künftige Archivbenutzung.
Die anschliessenden praktischen Pilotversuche setzten bei

der Bereitstellung der Ablieferung ein: Es wurden mehrere

Geschäfte und wenn möglich ein gesamtes Geschäftsjahr ab-

5 Die praktische Umsetzung ist in der Zuger Verordnung über die

Aktenführung vom 20.3.2012 (BGS 152,42) konkretisiert.
6 Vgl. im Grundsatz eCH-Standard «Lebenszyklusmodell für Geschäfte

(Prozesse, Dossiers und Dokumente)» von 2020. In: ech.ch/index.php/
de/ech/ech-0164/1.0, abgerufen am 24.8.2022.

geliefert bzw. eine Auswahl, wenn der Vorbereitungsaufwand
einen halben Tag überschritt. Die Aktenproduzenten konvertierten

die Primärdateien nicht, sondern beliessen sie im

Originalformat, da die Bandbreite der abgelieferten Formate

ein wichtiges Untersuchungsergebnis für das Staatsarchiv

darstellte.

Die Vorgabe der mitzuliefernden Metadaten wurde einerseits

von den Pflichtfeldern des Archivsystems vorgegeben.

Andererseits hatten die Aktenproduzenten im Interview
angegeben, wonach sie später suchen würden. Die Metadaten

wurden in ein Excel-File geschrieben und sollten eindeutig
auf die Primärdaten referenzieren. Dies konnte über Fileoder

Ordnemamen geschehen oder aber mit einem separaten

Mapping-File, das die Beziehungen der Daten erklärte. So

konnten die Aktenproduzenten und die Gemeindearchivare

Erfahrungen sammeln, wie viel Vorbereitung die Übergabe

brauchte, ob sie überhaupt möglich war, wie effizient sie

ablief und wie kommuniziert werden musste.

Sämtliche Datenerhebungen in den Zuger Einwohnergemeinden

fanden zwischen August 2020 und März 2022

statt. Zu jedem Pilotversuch gab es eine eigene zentral abgelegte

Dokumentation, in die alle relevanten Informationen

eingetragen wurden. Von den 44 Piloten erfolgte in 30 Fällen

eine materielle Ablieferung. In den übrigen Feldversuchen

wurde bereits vor der Ablieferung klar, dass die Voraussetzungen

dazu nicht gegeben waren. Nichtsdestotrotz konnten

auch aus diesen Szenarien wertvolle Erkenntnisse gewonnen
werden. Die Auswertung der Interviews und der Feldversuche

erfolgte sowohl qualitativ als auch quantitativ. Die

Untersuchungsmenge von 44 Geschäftsprozessen in neun

Einwohnergemeinden bedeutete zwar keine Vollerhebung, die

statistische Auswertung lieferte aber generalisierbare Resultate,

die eine Prognose zur untersuchungsleitenden Frage
erlaubte.
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Ergebnisse des Projekts

Rechtliche Rahmenbedingungen
Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im Kanton

Zug bilden die Grundlage für die Delegierung der kommunalen

DLZA an das Staatsarchiv. Das Staatsarchiv darf mit den

Zuger Gemeinden explizit Zusammenarbeitsverträge ab-

schliessen, um für sie Archivdienstleistungen zu erbringen.7

Im Zusammenarbeitsvertrag sind Art und Umfang der

Zusammenarbeit, Finanzierung sowie Vertragsauflösung
geregelt.8 Der seit 2011 bestehende Datenhaltungsauftrag für
Metadaten wird um einen Datenhaltungsauftrag für Primärdaten

ergänzt.
Das Staatsarchiv sucht die Kooperation mit den kommunalen

Archivträgern und bietet seine Dienstleistung im Rahmen

der kantonalen Strategie (Förderung der Zusammenarbeit

Kanton-Gemeinden, vgl. Legislaturziele 2023-2026) an.

Auch wenn der Kanton gemeindliche Aufgaben übernimmt,

gewährleistet er den Gemeinden jederzeit die strategische
Autonomie. Sie sind weiter für den gesetzmässigen Umgang mit
ihren eigenen Daten verantwortlich und selbstverständlich

bleiben sämtliche Daten in ihrem Eigentum. Sie können nicht

durch den Kanton erworben oder ersessen werden.0

Entscheidend ist, dass die Aktenproduzenten in den

Gemeinden vor der Ablieferung sicherstellen, dass die

Datenqualität ihrer Unterlagen den Ansprüchen des Gesetzgebers

und der Benutzung genügt. Als Qualitätskriterien sind zu

nennen: Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Korrektheit, Aktualität,

Genauigkeit, Konsistenz, Redundanzfreiheit, Relevanz,

Einheitlichkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. Die

Gemeindearchivare verzeichnen das Archivgut, damit es später

benutzt werden kann.10 Dazu dürfen sie die Metadaten der

Ablieferung bearbeiten, jedoch auf keinen Fall deren Inhalt

(Primärdaten), selbst wenn dies die Datenqualität verbessern

würde."

Fachliche und organisatorische Rahmenbedingungen
Es werden ausschliesslich digitale Unterlagen übernommen.

- Es dürfen keine nicht bewerteten oder nicht archivwürdigen

Unterlagen abgeliefert werden. Die Entscheidung, was ar¬

chiviert wird, ist vorab von den Aktenproduzenten und dem

Gemeindearchivar gemeinsam zu definieren.

- Die von der Gemeinde gehaltenen Metadaten werden fehlerfrei

und vollständig abgeliefert. Dies ist eine für die erfolgreiche

Benutzung der Archivalien essenzielle Bedingung.

- Die Daten werden geordnet abgeliefert. Nur eine bewusst

strukturierte und auf die geschäftsrelevanten Unterlagen
reduzierte Ablieferung besitzt den für die Überlieferung nötigen

Evidenzwert.

- Um die Identität, Integrität und Lesbarkeit der Unterlagen

sicherzustellen, folgen Aufbewahrung und Archivierung
idealerweise unmittelbar aufeinander, d. h., die Daten sind

nach dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist umgehend
abzuliefern.

-Zur Anzahl oder zum Volumen der abgelieferten Dateien

gibt es keine Vorgaben. Bei hoher Anzahl und grosser Er-

schliessungstiefe steigt der Bearbeitungsaufwand aber stark

an. Bei sehr grossen Volumen kann es gegenwärtig noch

Wochen dauern, bis das Archivsystem die Übernahme

sämtlicher Unterlagen (Ingest) abgearbeitet hat.

- Für den Konsens zwischen Primär- und Metadaten und

somit einen reibungslosen und effizienten Ablauf der

Archivierung ist die Kommunikation zwischen Aktenproduzent,
Gemeindearchivar und Archivinformatik entscheidend.

Alle Beteiligten kommunizieren aktiv.

- Das Staatsarchiv verfolgt die Strategie, dass sämtliche

Unterlagen sowohl im Originalformat aufbewahrt als auch in

ein lesbares Archivformat migriert und so archiviert werden.

Bis auf wenige Ausnahmen können die Aktenproduzenten

die Unterlagen in dem Format ans Archiv abliefern,
in dem sie sie bearbeitet haben.12

7 Art. 19 Abs. 1 lit. d des Archivgesetzes vom 29.1.2004 (BGS 152.4,

Archivgesetz).
8 Art. 53 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung

der Gemeinden vom 4.9.1980 (BGS 171.1, Gemeindegesetz).
9 Art. 11 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Zug vom 31.1.1894 (BGS

111.1, Verfassung). - Art. 3 Abs. 1 Gemeindegesetz. - Art. 9, Abs. 1

Archivgesetz. -Art. 6 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes vom 28.9.2000

(BGS 157.1, Datenschutzgesetz).
10 Art. 8 Abs. 2 Archivgesetz.
11 Art. 21 Abs. 2 Archivgesetz.

Abb. 3 Auswahlfür den sicheren

Datentransfer ins Staatsarchiv.

I zwischen Kanal max. Vehikel Zugang /Bedingung

Kanton und

Einwohner¬

E-Mail 15 MB Kantonales Netz¬

werk
hans.muster@zg.ch

gemeinden Webtransfer 10 GB Rechenzentrum AIO webtransfer.zg.ch/de/transfer

Kanton, Gemeinden,

Zuger Schulen und

SecureMail 15 MB PrivaSphere

Zustellplattform
securemail.zg.ch/hans.muster@zg.ch

Externen iZug Arbeitsraum 100 MB Rechenzentrum AIO izug.zg.ch/arbeitsplatz/arbeitsraum

Webtransfer auf

Einladung

10GB Rechenzentrum AIO webtransfer.zg.ch/de/invite

Elektr. Datenträger Stick, Festplatte Autorisierung durch AIO

Optischer Datenträger CD-ROM,
DVD-ROM

nur unbeschriebene Rohlinge
verwenden
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— Für die Ablieferungen stehen den Gemeinden und

Gemeindearchivaren zahlreiche Wege zum Datentransfer zur
Verfügung, die vom kantonalen Amt für Informatik gesichert
werden (Abb. 3).13

Status quo der Aktenführung in den Gemeinden

Für das Staatsarchiv gilt die kantonale Aktenführungsverordnung'4

als Best-Practice-Massstab, mit der die Umsetzung der

kommunalen digitalen Aktenführung gemessen wird. Obwohl
die Einwohnergemeinden ihr nicht unterstehen, bedeutet dies

im Minimum, für jedes Geschäft ein elektronisches Dossier

anzulegen, die geschäftsrelevanten Unterlagen darin abzulegen,

das Dossier nach Geschäftsabschluss abzuschliessen, es

während der Aufbewahrung vor Veränderung zu schützen und

es abschliessend zu kassieren oder zu archivieren.

Dossierbildung und Ablage

Insgesamt wurden für rund 85 % der 44 untersuchten

Aufgaben digitale Dokumente angelegt. Knapp 80% der dazu

genutzten Fachanwendungen (inkl. File-Ablage) gaben den

Mitarbeitern die Möglichkeit, Dossiers zu bilden. Entgegen
der Best Practice befanden sich trotzdem nur gut die Hälfte

der Geschäfte komplett in einem digitalen Dossier, 17% waren

auf mehrere Anwendungen und die File-Ablage verteilt
und 28% der Dossiers wurden hybrid geführt (Abb. 4).15

12 Das Staatsarchiv unterstützt und akzeptiert folgende Archivformate
(Stand Oktober 2022): Text: PDF-A; Bild: TIFF, JPG; Audio: WAVE,
MP3; Video: MPEG-2, MPEG-4, WAV; Tabellenkalkulation: Es gibt
kein ideales Archivformat, doch für die Erhaltung des optischen
Aspekts: PDF-A; der Funktionalität: Originalformate wie XLS oder

OOXML; der Tabellennatur: Datenbank-Archivierungsformate wie
CSV, SIARD und SQLX. - Das Staatsarchiv übernimmt jedoch im
Rahmen der Überlieferungsbildung weder relationale Datenbanken als

Ganzes noch integrale Datenexporte aus Datenbankanwendungen. Das

hat zwei Gründe: 1. Von Gesetzes wegen haben die Verwaltungsstellen
ihre Geschäftsführung in Form von schriftlichen Unterlagen abschliessend

zu dokumentieren. Unzulässig wäre es, dazu eine Datenbank zu

überliefern, aus der die geschäftsrelevanten Dokumente erst durch

Abfragen generiert werden müssten, um die Geschäftsvorgänge nachvollziehen

zu können. Dadurch besässen die Unterlagen keinen Evidenz-
und allenfalls einen fehlerhaften Informationswert. 2. Auch für die

Aktenproduzenten selbst ist gemäss Interviews eine solche Übernahme

Dossierabschluss, Aufbewahrung und Kassation

Nach der Beendigung eines Geschäfts soll das entsprechende
Dossier elektronisch abgeschlossen und gegen Veränderung

geschützt werden. Laut den Interviews boten aber rund 40%
der genutzten Fachanwendungen für beides keine Möglichkeit.

In den übrigen 60% konnte das Geschäft in der

Fachanwendung zwar abgeschlossen werden, in zwei Dritteln der

Fälle blieben die Daten aber veränderbar. Hier war das

Metadatum «abgeschlossen» also lediglich eine Statusinformation
ohne technischen Impact auf den weiteren Gebrauch.

In sämtlichen untersuchten Szenarien verblieben die

Geschäfte für die Aufbewahrungsfrist in der Fachanwendung

(inkl. File-Ablage), in der sie erstellt und bearbeitet worden

waren. Nimmt man also die nicht abschliessbaren und die

trotzdem noch veränderbaren Fälle zusammen, stellten die

Anwendungen (inkl. File-Ablage) in 83% der Fälle nicht
sicher, dass die Unterlagen während der Aufbewahrungsfrist
integer blieben (Abb. 5).

Nach dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist sollen die Dossiers

je nach Archivwürdigkeit kassiert oder dem Archiv
übergeben werden. Entsprechend wurde in den Interviews
auch nach den Exportmöglichkeiten gefragt, doch viele
Mitarbeitende wussten nicht, ob, wie oder welche Daten sie wie

aus dem System exportieren könnten. In den Pilotversuchen

zeigte sich schliesslich, wo Exporte möglich waren.

nicht interessant, weil die Benutzung der Datenbanken höchstwahrscheinlich

nicht mehr in gleicher Weise möglich wäre wie in der aktiven

Phase. Fachanwendungen, Informationsdateien zur Systemkonfiguration,

verschlüsselte Dokumente (sofern sie erkannt werden),

Verlinkungsdateien und Systemdateien werden nicht übernommen.
13 Vgl. Security Board des Kantons Zug, Merkblätter Informationssicherheit,

17.11.2021. In: zg.ch/de/finanzdirektion/amt-fuer-informa-
tik-und-organisation/it-sicherheit, abgerufen am 5.7.2023. - Nicht
zulässig waren Public-Cloud-Dienste wie Dropbox, iCloud, oneDrive,

Google Drive usw., Messenger-Dienste wie WhatsApp, iMessage,

Telegram, Signal usw., die Festplatte des Geschäfts-PC/-Laptops bzw.

das C-Laufwerk sowie private Datenträger.
14 Verordnung über die Aktenführung vom 20.3.2012 (BGS 152,42).
15 Damit sind hier nicht Geschäfte gemeint, die einmal digital und einmal

analog geführt wurden (z. B. Notariat, Gemeinderatsgeschäfte

usw.), sondern Geschäfte mit zwingend analogen Anteilen (z. B. Dossiers

mit analogen Plänen oder Verträgen).

Anwendung des Dossierprinzips

Ein komplettes digitales
Dossier pro Geschäft

Digitale Aktenführung,
aber kein zentrales Dossier

Geschäftsprozess ergibt
hybride Aktenführung

Dossierabschluss und
Unveränderbarkeit

Dossier technisch
abschliessbar

Abgeschlossenes
Dossier veränderbar

Ja HNein

Keine Angaben o 10 20 30 40

Abb. 4 Digitale and hybride Dossierbildung in den Gemeinden.
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Abb. 5 Abschliessbarkeit und Unveränderbarkeit der Dossiers.
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Nach der Ablieferung in die DLZA oder auch aufgrund
fehlender Archivwürdigkeit kommt schliesslich der

Zeitpunkt, an dem die Dossiers nachhaltig aus dem Ursprungssystem

gelöscht werden müssen. Ob das technisch möglich
ist, war vielen Mitarbeitenden ebenfalls nicht bekannt.

Erwartungen an die künftige Benutzung

Da sich zum Zeitpunkt der Untersuchung noch keine Unterlagen

der Gemeinden in der DLZA des Staatsarchivs befanden,

waren Überlegungen zur Ausleihe von Archivalien noch

theoretischer Natur. Um die Erwartungen für die Zukunft
abschätzen zu können, wurden die Mitarbeitenden nach ihren

Wünschen befragt. Fast drei Viertel der Befragten sagten aus,

dass sie nach Abschluss eines Geschäfts noch bis zu zehn

Jahre Zugriff benötigten. Jeder vierte Mitarbeitende deklarierte

den Zeitraum, in der seine Abteilung Zugriff auf
abgelieferte Unterlagen brauchte, mit bis zu 100 Jahren, wohingegen

für sechs Prozent die Geschäfte direkt nach dem

Abschluss archiviert werden konnten.

Wie oft die Mitarbeitenden in der jeweiligen Frist auf ihre

Daten zugreifen wollten, war sehr unterschiedlich. Die Hälfte

brauchte die archivierten Unterlagen gemäss ihrer
Selbsteinschätzung nur noch durchschnittlich einmal pro Jahr. Acht
Prozent verlangten immerhin einmal pro Woche Einsicht in

archivierte Unterlagen. Die übrigen Befragten wollten
zwischen zwei- und zwölfmal pro Jahr darauf zurückgreifen können

(Abb. 6).

Ein Viertel der Aktenproduzenten erwartete innerhalb

eines Arbeitstags den Zugriff auf die digitalen Archivalien.
Die Hälfte der Mitarbeitenden war bereit, mindestens eine

Woche auf die Unterlagen zu warten. Die übrigen Befragten
erwarteten einen Zeitraum dazwischen oder benötigen gar
keinen Zugang.

Bei der Frage, wie man sich den Zugang zu den Archivalien

wünschte, war die grosse Mehrheit für einen direkten

Weg, d. h., die Mitarbeitenden wollten ihre Archivalien selbst

suchen und herunterladen. Die Aufbewahrungsfrist im digitalen

Zwischenarchiv sollte so bemessen sein, dass nach der

Archivierung kaum noch dringende Anfragen stattfanden.

Das hätte wiederum geheissen, dass das Gros der digitalen

Ablieferungen erst in zehn Jahren eingesetzt hätte.

Die Benutzung des digitalen Langzeitarchivs könnte in

einer Übergangsphase so aussehen, dass die Gemeinden von
ihrem Gemeindearchivar ein Verzeichnis der abgelieferten
Archivalien erhalten und die Unterlagen bei ihm bestellen

können. Er wird die Unterlagen über die gleichen Kanäle

liefern, über die die Ablieferungen ins Staatsarchiv, gelangt
sind. Mittelfristig beabsichtigt das Staatsarchiv die Möglichkeit

zu schaffen, den Bestellvorgang für Gemeinden über ein

jeweils individuelles Login via digitalen Lesesaal zu gestalten

(vgl. lesesaal.zg.ch).

Auswirkung des Status quo auf die digitalen Ablieferungen

Struktur der Ablieferungen

Die in den Pilotversuchen entstandenen Ablieferungen lies-

sen sich von der Struktur her in zwei Gruppen einteilen: Die

direkt aus Datenbankanwendungen (NEST, NSP, Lehreroffice)

erfolgten Ablieferungen bestanden aus einzelnen exportierten

Tabellen, wobei dann eine Zeile einem Datensatz ent-

Häufigkeit Rückgriff

1 x pro Woche

1-2 x pro Monat

4-6 x pro Jahr

1 x pro Jahr bis nie

Abb. 6 Erwartungen der Mitarbeitenden an eine künftige Nutzung ihrer digital abgelieferten Dossiers.
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